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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
  

die Corona-Regeln beginnen sich langsam zu lockern. Seit dem vergangenen Montag bereits 
sind Friseurbesuche wieder möglich. Auch ein Teil der Museen, Freilichtmuseen und Parks 
darf - natürlich nur unter strengen Hygieneauflagen - wieder öffnen. Erfreulich ist, dass auch 
in dieser Woche die Spielplätze wieder geöffnet werden dürfen. Wie genau diese Öffnung 
aussieht, wissen wir leider noch nicht. Die Landesregierung will hierzu einheitliche Richtlini-
en erlassen, die beim Redaktionsschluss dieses „donnerstags“ noch nicht vorlagen. Wenn Sie 
also mit Ihren Kindern einen Spielplatz besuchen wollen, so informieren Sie sich bitte noch-
mals vorher über aktuelle Medien wie das Internet.  

Geändert haben sich auch die Regeln für Bestattungen. Allerdings ist der Prozess sehr dyna-
misch; sicher aber ist, dass künftig bis zu 50 Personen wieder Trauerfeiern besuchen dürfen. 
Wenn Sie also von einem Trauerfall betroffen sind, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an 
die Mitarbeiter unseres Rathauses. Wir sind für Sie stets auf dem Laufenden und können Sie 
über die aktuellen Regeln informieren.  

Sicher haben Sie gelesen, dass - ebenfalls unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften 
- Gottesdienste wieder erlaubt sind. Welche Kirchengemeinde wann und wo Gottesdienst 
feiert, können Sie entweder diesem „donnerstags“ entnehmen oder Sie erkundigen sich bei 
dem für Sie zuständigen Pfarramt.  

Auch die Gemeindebücherei ist seit dem vergangenen Dienstag wieder zu den gewohnten 
Öffnungszeiten geöffnet. Selbstredend, dass auch hier besondere Sicherheitsvorschriften 
gelten. 

Das Rathaus ist ebenfalls seit dem vergangenen Montag wieder geöffnet. Bitte beachten Sie 
beim Rathausbesuch, dass sich maximal zwei Personen gleichzeitig im Eingangsbereich auf-
halten dürfen. Wenn Sie sehen, dass sich bereits zwei Personen im Foyer aufhalten, treten Sie 
bitte nicht in das Rathaus ein. Warten Sie, bis eine Person wieder das Rathaus verlassen hat.  
Bitte denken Sie bei allen Lockerungen daran, dass das Kontaktverbot weiterhin besteht. 
Noch immer dürfen sich nicht mehr als zwei Personen - von den bekannten Ausnahmen ab-
gesehen - im öffentlichen Raum treffen. 

Bitte halten Sie sich auch weiterhin an alle geltenden Einschränkungen - nur so wird die wei-
tere Normalisierung unseres Alltaglebens gelingen. 

Ihre Gemeindeverwaltung 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
Montag, 11. Mai, 12.00 Uhr

Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste
Sprechzeiten des Bürgermeisteramtes:
Montag bis Donnerstag 9.00 - 12.30 Uhr

Montag, Dienstag, Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr

Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
Fax 07467 9460-25
E-Mail info@neuhausen-ob-eck.de
Internet-Adresse www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent: Markus Sell 0172 4420199

Ortsvorsteher Günter Binder, Schwandorf 07777 1258

Ortsvorsteher Andreas König, Worndorf 07777 9369984

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709

Bürgersaal Schwandorf 07777 327

Bürgersaal Worndorf 07777 310

Bauhof 07467 412

Bücherei 07467 910020

Badenova (Gasversorgung) (Notdienst) 0800 2767767

Netze BW (Stromversorgung)  Service-Telefon  0800 3629 900 
Service-Störung  0800 3629 477 

Notruf, Polizei 110

Krankentransport 19222

Polizei Tuttlingen 07461 941-0

Polizei Mühlheim  07463 99610

Evangelisches Pfarramt Neuhausen ob Eck 07467 385

Katholisches Pfarramt Emmingen 07465 703

Katholisches Pfarramt Mühlheim 07463 354

Frauenhaus Tuttlingen  07461 2066

Ev. Sozialstation Tuttlingen 07461 73321

Giftnotruf 0761 192 40

Störungsstelle - Strom 0800 3629 477

Störungsstelle - Wasser (Wassermeister Schaz) 0162 2892093

Störungsstelle - Gas 0800 2767767

Nachbarschaftshilfe 07777 7593 
Einsatzleitung Karin Seifried 
E-Mail: karin.seifried@gmx.de

Phönix gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen  07461 770 550 
E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten:  Mo 10 - 12 Uhr 
    Di 17 - 19 Uhr 
    Do    15 - 17 Uhr  
persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung 

Hospizgruppe Tuttlingen 
Einsatzleitung:  0713 8160160 
www.hospitzgruppe-tuttlingen.de

Telefonseelsorge 0800 1110111

Fachstelle  für Pflege und Senioren
Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen 07461 966 480
E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden
Mittwoch von 13:30 – 18:00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen  
Bereitschaftsdienst  im Landkreis Tuttlingen   
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   

Hausärztlicher Notfalldienst: 116117

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:  
 Kostenfreie Rufnummer 116117 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - 
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und 
Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter  0711 – 96589700 
oder docdirekt.de 
     

Klinikum Landkreis Tuttlingen - Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen 
Mo - Fr 18-22 Uhr
Sa, So und an FT 8-22 Uhr 

Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117 

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117 

HNO Notfalldienst: 116 117   
VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So und an FT 10-20 Uhr     

Zahnärztlicher Notfalldienst:   0180 3222555-20 

Apotheken-Notfalldienst  
Samstag, 09.05.2020 
St. Anna-Apotheke in Fridingen, Michael-Diessle-Str. 4, 
Tel.: 07463 413 

Sonntag, 10.05.2020 
Honberg-Apotheke in Tuttlingen, Robert-Koch-Str. 18, 
Tel.: 07461 966150  
   
Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Landes-
apothekenkammer Baden-Württemberg: 
http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833 
 

Tierärztlicher Notfalldienst  
Samstag/Sonntag, 09./10.05.2020  
Dr. Link-Straub, Tuttlingen, Karlstraße 28, Tel.: 07461 15267   
Dr. Kettenacker, Meßkirch, Am Münzkreuz 21, Tel. 07575 9204-0
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Achtung Änderung! 

Neue E-Mail Adressse für redaktionelle Beiträge 
Wir bitten Sie, Beiträge für das „donnerstags“ ab sofort an folgende, eigens hierfür eingerichtete E-mail-Adresse zu senden: 
amtsblatt@neuhausen-ob-eck.de 

Für private Anzeigen wenden Sie sich bitte direkt an den Primo-Verlag unter folgenden Kontakten: 
Service Telefon 07771 9317-21 Fax 07771 9317-61 service@primo-stockach.de 
oder 
Anzeigenannahme Telefon 07771 9317-11 Fax 07771 9317-40 anzeigen@primo-stockach.de 

  
   

Informationen für Privatwaldbesitzer 
Käferjahr startet kräftig und trifft auf einen extrem angespannten Holzmarkt 

Linienbusverkehr zur Wieder-
aufnahme des Schulbetriebes 
zum 4. Mai 2020 
Seit dem 4. Mai wurde der Schulbetrieb wie-
der schrittweise gestartet. Zunächst werden 
in den weiterführenden Schulen die beiden 
Abschlussjahrgänge (diesjährige und künftige 
Abschlussklasse) wieder ihren Schulbetrieb 
aufnehmen. 
Um diesen stufenweisen Wiedereinstieg in 
den Schulbetrieb abzubilden, wird das Fahr-
planangebot zum 4. Mai 2020 wieder auf den 
Schulfahrplan umgestellt. Die Abendverkehre 
ab 20/21 Uhr bleiben weiterhin eingestellt 
und sind in den PDF-Fahrplänen unter www.
tuticket.de – Menü – Fahrpläne und Netze 
– Fahr- & Liniennetzpläne ersichtlich. Diese 
Regelung gilt bis auf Weiteres für die Zeit, in 
der die derzeitigen Kontaktbeschränkungen 
bestehen. 
Bitte beachten Sie, dass die Abfahrtspläne an 
den Haltestellen im Landkreis nicht aktuali-

siert werden. Es wird tagsüber der normale 
Schulfahrplan (Kennzeichnung im Fahrplan 
mit dem „S“-Symbol sowie alle Fahrten ohne 
die Einschränkung auf Ferien- oder Schultage) 
gefahren und lediglich der Verkehr ab 20 Uhr 
nach und nach eingestellt.  
In diesem Zusammenhang möchten wir noch-
mals auf die seit dem 27.04.2020 bestehende 
Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr 
und an den Haltestellen hinweisen. Wir bitten 
alle Fahrgäste, sich zur eigenen Sicherheit und 
zum Schutz der anderen an die Vorschriften 
der Bundesregierung und die Hygiene- und 
Abstands-Hinweise des Robert-Koch-Instituts 
zu halten. 
Der Ringzug hat Sonderfahrpläne veröffent-
licht. Die vorläufigen Fahrpläne finden Sie auf 
der TUTicket-Homepage im aktuellen Beitrag 
zu den Corona-Verkehrsmeldungen.  
Auch die Deutsche Bahn (DB) wird ab dem 4. 
Mai 2020 in Abstimmung mit dem Land Ba-
den-Württemberg die Zahl der Verbindungen 
im Regionalverkehr wieder anheben. Bitte 

informieren Sie sich über Fahrpläne der DB 
direkt auf der DB-Internetseite oder nutzen 
Sie die Reiseauskunft der DB, des Landes Ba-
den-Württemberg (www.efa-bw.de) oder die 
Navigator-App zur Verbindungssuche. 
Ab dem 4.Mai 2020 wird auch der Vorderein-
stieg in den Bussen wieder ermöglicht, sodass 
ab diesem Zeitpunkt wieder Fahrkarten im 
Bus gekauft werden können und nicht nur an 
den Fahrscheinautomaten an den Ringzughal-
tepunkten. In diesem Zusammenhang möch-
te der Verkehrsverbund TUTicket nochmals 
auf die allgemeine Pflicht zum Fahrkartenkauf 
hinweisen und mitteilen, dass ab diesem Zeit-
punkt wieder Fahrscheinkontrollen durchge-
führt werden. Der Fahrgast hat sich im Vorfeld 
davon zu überzeugen, dass er den richtigen 
Fahrausweis für die vorgesehene Fahrt besitzt. 
Bei Fragen stehen die MitarbeiterInnen des 
TUTicket-KundenCenters gerne zu den regu-
lären Öffnungszeiten per Telefon unter 07461 
926 3500 und per E-Mail (info@tuticket.de) zur 
Verfügung. 

Auch in den höheren Lagen des Kreises beginnt nun die Käfersaison. 
Der Buchdrucker fliegt, bohrt sich in Sturmholz und geschwächte 
Fichten ein, um die erste Brutgeneration anzulegen. Die Bedingun-
gen für den Käfer sind ideal – umgekehrt sind die Bedingungen für 
die Bäume besonders schlecht. Die vergangenen zwei trockenen 
und warmen Jahre und die aktuell anhaltende Trockenheit schwä-
chen die Bäume massiv. 
Entscheidend sind nun nicht mehr alte Käferbäume mit abgefallener 
Rinde, sondern die neuen Befallsherde. Die Kontrolle von Fichten-
wäldern, insbesondere Bäumen in der Nähe von alten Befallsherden 
und vorgeschädigten Beständen ist in diesem Jahr entscheidend. 
Die wichtigsten Kennzeichen sind braunes Bohrmehl am Stammfuß 
der Fichten, Bohrmehlhäufchen auf liegendem Holz, abfallende grü-
ne Nadeln und Harzfluss. Diese befallenen Bäume sollten unbedingt 
aufgearbeitet und aus dem Wald genommen werden. Wenn aufge-
arbeitetes, befallenes Holz im Wald liegen bleibt, muss das Holz ge-
spritzt werden, bevor die erste Brut im Juni ausfliegt.  
Erschwerend kommt hinzu, dass der Holzmarkt extrem ange-
spannt, stellenweise unkalkulierbar und der Preis starken Schwan-
kungen unterlegen ist. Holzlose unter 10 Fm in logistischer Allein-
lage sind fast unverkäuflich und können daher vom Forstamt nicht 
mehr angenommen werden, oder nur, wenn sie mit Hölzern anderer 
Waldbesitzer gelagert werden. Über eine verstärkte Zusammen-
arbeit der Privatwaldbesitzer durch gemeinsame Lagerung und 
gemeinsamen Verkauf kann dieses Problem verringert werden. 
Wann eingeschlagenes und verkauftes Käferholz dann abgefah-
ren wird, ist derzeit noch unsicher. Daher sollten alle Möglichkei-
ten der Eigenverwertung ausgeschöpft werden (z.B. Brennholz). 
Entscheidend ist, dass Käferbefall früh erkannt und effizient be-
kämpft wird und damit große Folgeschäden vermieden werden.

Forstliche Förderung zur Beseitigung der Folgen von Extrem-
wetterereignissen im Wald 
Durch Sturm, Trockenheit und Borkenkäfer geschädigte Waldbesit-
zende können auch in diesem Jahr finanzielle Unterstützung erhal-
ten. 
Nachdem zusätzliche Gelder freigegeben wurden können Privat-
waldbesitzer mit Waldbesitz bis 200 ha für Schadholz das in 2019 
angefallen ist, die Aufarbeitungshilfe 2019 bis August 2020 nach-
beantragen (Mindestmenge 84 Festmeter). Nähere Informatio-
nen und Fördervoraussetzungen finden Sie auf der Homepage des 
Forstamtes. 
Auch in 2020 soll die Käferbekämpfung und Schadholzaufar-
beitung gefördert werden. Die für 2020 vorgesehene erweiterte 
Förderrichtlinie beinhaltet rückwirkend zum Januar folgende För-
derschwerpunkte: 
•	 Wiederaufforstung	von	Schadflächen 
•	 Aufarbeitung	von	Schadholz 
•	 Hacken	von	unverkäuflichem	Käferholz 
•	 Anlage	von	Nass-	und	Trockenlagern	sowie	der	Transport	zu	
diesen Lagern. 
Sobald die Förderrichtlinie vorliegt, werden die Informationen auf 
der Homepage eingestellt. Anträge für 2020 können momentan 
noch nicht gestellt werden.
Nähere Hinweise finden Sie auf der Homepage des Forstamts. Hilfe 
und Beratung erhalten Sie von den örtlich zuständigen Revierleitern 
und vom Forstamt. 
https://www.landkreis-tuttlingen.de/Forstamt 
Ein Sortiermerkblatt für die Aufarbeitung von Sturm-, Käfer-, und 
Dürrholz erhalten Sie auf der Seite der Holzverkaufsstelle: 
https://holzverkauf.landkreis-tuttlingen.de 
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Wichtiger Hinweis für Grundstücksbesitzer – Verbrennen von pflanzlichen Abfällen im Außenbereich  
Frühling und Herbst sind die geeignete Zeit für Gehölzschnitt und Obstbaumpflege. Die bei diesen Arbeiten anfallenden pflanzlichen Abfälle 
dürfen nur im Außenbereich und nicht innerorts auf dem Grundstück, auf dem sie anfallen, durch Verbrennen beseitigt werden, wenn die 
Abfälle nicht durch Verrotten, Untergraben, Unterpflügen oder Kompostieren beseitigt werden können. 
Ein flächenhaftes Abbrennen ist aber verboten. Die pflanzlichen Abfälle müssen so trocken sein, dass sie unter möglichst geringer Rauchent-
wicklung verbrennen. 

Beim Verbrennen ist ein Abstand von mindestens 50 m gegenüber von Gebäuden und Baumbeständen sowie mindestens 100 m von Bun-
des- Landes- und Kreisstraßen einzuhalten. Bei starkem Wind darf nicht verbrannt werden, desgleichen nicht in der Zeit zwischen Sonnen-
untergang und Sonnenaufgang. Das Feuer muss unter ständiger Kontrolle gehalten werden; Feuer und Glut müssen beim Verlassen der 
Feuerstelle erloschen sein. 

Die Art und Weise, wie im Ausnahmefall verbrannt werden darf, ist in der Verordnung der Landesregierung über die Beseitigung pflanzlicher 
Abfälle außerhalb von Beseitigungsanlagen geregelt. 
Das Verbrennen von sonstigen Abfällen zum Zwecke der Beseitigung ist grundsätzlich verboten und muss als Ordnungswidrigkeit geahn-
det werden, sofern nicht sogar eine Straftat vorliegt (umweltgefährdende Abfallbeseitigung oder unerlaubtes Betreiben einer Abfallbeseiti-
gungsanlage).  

Unmittelbar vor der Verbrennung ist aber unbedingt die integrierte Leitstelle Tuttlingen, Tel.: 07461/75656 zu informieren. 
Das Bürgermeisteramt weist darauf hin, dass die Leitstelle bei eingehenden Notrufen handeln muss, denn sie kann die Situation aus der Ferne 
nicht beurteilen. Dies kann dazu führen, dass ein Notruf eine Alarmierung der Feuerwehr und einen kostenpflichtigen Einsatz nach sich zieht. 
Auskünfte erteilt Ihnen gerne Hauptamtsleiter Hans Hager, Tel. 07467/9460-14 
  
 
 

Zurückschneiden von Hecken, Bäumen und Sträuchern 
Anpflanzungen aller Art (Hecken, Bäume, Sträucher usw.), die in öffentliche Verkehrsflächen (Gehwege, Fahrbahnen, Plätze) hineinragen, 
müssen nach § 28 Absatz 2 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg laufend zurückgeschnitten, ausgeästet und erforderlichenfalls 
beseitigt werden, damit die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs nicht behindert oder gefährdet wird. Es ist besonders darauf zu achten, 
dass die Sicht auf Verkehrszeichen auch aus großer Entfernung nicht verdeckt sein darf. Alle Eigentümer und Besitzer von Grundstücken 
werden erneut auf diese Bestimmungen hingewiesen und gebeten, die erforderlichen Arbeiten vorzunehmen. 

Über öffentlichen Verkehrsflächen müssen stets folgende lichten Höhen freigehalten werden: 2,30 m über Gehwegen, 2,50 m über Rad-
wegen, 4,50 m über Fahrbahn. Bei Fahrbahnen ohne Gehweg ist ein Sicherheitsraum von mindesten 0,75m einzuhalten. Sofern ein Rand-
stein vorhanden ist, kann der Sicherheitsabstand vom Fahrbahnrand auf 0,50m reduziert werden. Der Bewuchs ist entlang der Gehwege 
bis zur Gehweghinterkante zurück zu schneiden. Das Austreiben während der Wachstumsperiode ist dabei jeweils zu berücksichtigen. 

Immer wieder beschweren sich Fußgänger über Hecken, die in die Gehwege hineinwachsen und sie zum Ausweichen auf die Straße 
zwingen. Autofahrer über Bäume und Sträucher, die in die Fahrbahn ragen und die Sicht auf Verkehrszeichen, Abzweigungen und Ein-
mündungen beeinträchtigen. Auch die Müllabfuhr und Linienbusse haben ein Problem mit Sträuchern, die in die Fahrbahn ragen. 
Das Bürgermeisteramt weist hiermit alle Grundstückseigentümer auf ihre Verpflichtung hin und bittet Abhilfe zu schaffen, sofern die 
Verkehrsteilnehmer beziehungsweise die Fußgänger durch beeinträchtigt werden. 

  

Grabsteine müssen standsicher sein  
Die Gemeinde ist als Friedhofsträgerin für den verkehrssicheren Zustand der Friedhöfe in Neuhausen ob Eck, Oberschwandorf, Unter-
schwandorf, Holzach und Worndorf verantwortlich. Alle Besucher müssen Gewissheit haben, dass sie sich möglichst gefahrlos auf dem Fried-
hof bewegen können. 

Diese Verkehrssicherungspflicht beinhaltet nicht nur die Pflicht die Friedhofswege in einem gefahrlosen Zustand zu halten, sondern erstreckt 
sich darüber hinaus auch für die Grabstellen und die Gräber selbst. Die Gemeinde muss daher die Friedhofsbesucher und die auf dem Fried-
hof Beschäftigten vor Gefahren schützen, die von schadhaften oder unsicher stehenden Grabmalen ausgehen. 

Die geltende Friedhofssatzung enthält bereits Bestimmungen darüber, dass Grabmale so zu fundamentieren und befestigen sind, dass sie 
normalerweise nicht umstürzen können. Vor allem ältere Grabmale lockern sich durch Frost und andere Witterungseinflüsse, insbesondere 
nach dem Winter. Auch starke Regenfälle, Senkungen durch Hohlräume oder Einwirkungen von Wurzelwerk können die Standsicherheit 
beeinflussen. 
Die Gemeinde überprüft deshalb jährlich die Standsicherheit der Grabmale. 

Werden bei der Überprüfung schadhafte oder nicht standsichere Grabmale festgestellt, so muss die Gemeinde umgehend die erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen treffen. Die Grabmale, die nicht standfest sind und eine Gefahr für Besucher und Beschäftigte darstellen, müssen aus 
Gründen der Verkehrssicherheit sofort niedergelegt werden. 
Mitarbeiter des Bauhofs prüfen die Standsicherheit der Grabmale in den nächsten Tagen. 
Auf Grabsteinen, deren Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet ist, wird ein Aufkleber befestigt, auf dem der Nutzungsberechtigte aufgefor-
dert wird, den Grabstein umgehend ordnungsgemäß befestigen zu lassen. 

Bürgermeisteramt 
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Landwirte sind beim Mähen zum Schutz von Rehkitzen verpflichtet 
Bald beginnen die Landwirte mit den Mäharbeiten. Wie in jedem Jahr fällt der Zeitpunkt des ersten Schnittes mit der Geburt und den 
ersten Lebenswochen der Rehkitze zusammen. Das Bürgermeisteramt weist darauf hin, dass die Landwirte verpflichtet sind, alle notwen-
digen Maßnahmen zu ergreifen, um die Rehkitze bei den Mäharbeiten zu schützen. Tun sie dies nicht, kann es sich u.U. sogar um eine 
Straftat nach dem Tierschutzgesetz handeln.  

Kitze können in den ersten 14 Tagen nach ihrer Geburt ihrer Mutter nur über sehr kurze Strecken folgen. Die Ricken müssen jedoch größere 
Strecken zurücklegen, um genügend Nahrung aufnehmen zu können. Daher legen Ricken ihre Kitze immer wieder für einige Stunden im 
hohen Gras von Wiesen ab, um genügend Zeit für die eigene Nahrungsaufnahme zu haben. Den Kitzen ist dabei das Verhalten angeboren, 
dass sie an der Stelle, an der sie abgelegt wurden, solange regungslos verharren, bis die Mutter zu ihnen zurückkehrt.  

Wenn ein Traktor mit Mähwerk in ihrer unmittelbaren Umgebung herumfährt, stehen sie nicht auf und flüchten nicht. Daher passiert es 
leider immer wieder, dass Kitze bei den Mäharbeiten zerstückelt werden und qualvoll sterben.  

Folgende Schutzmaßnahme muss seitens der Landwirte zwingend getroffen werden, um den Mähtod von Kitzen zu vermeiden:  
Eine rechtzeitige Benachrichtigung des Jagdpächters über geplante Mäharbeiten (mindestens 24 Stunden vor Mähbeginn). Sollte sich der 
beabsichtigte Termin verschieben, sind die Jagdpächter auch über jeden neuen Termin rechtzeitig zu informieren.  
Weitere Auskünfte erhalten Sie gerne von Herrn Hager, Tel.: 07467 9460-14.  

Amtliche
Mitteilungen§

Bürgersprechstunde 
Die nächste Bürgersprechstunde ist am 
Donnerstag, den 07.05.2020 von 17.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr. 
Auch außerhalb der Bürgersprechstunden 
können Sie mit dem Bürgermeister über 
Ihre Sorgen und Probleme reden oder Ihre 
Wünsche und Anliegen vorbringen. Rufen 
Sie an - Tel.: 07467 9460-15 - damit wir einen 
Termin vereinbaren können. 
  
   
Müllabfuhr  

Entnehmen Sie die Abfalltermine bitte dem 
Abfallkalender des Landkreises, der Ihnen 
mit der Post zugestellt wurde. 
Weitere Exemplare liegen im Rathaus aus. 
Nutzen Sie den kostenlosen Erinnerungs-
service über die Müll-App und Sie werden 
automatisch an alle Müllabfuhrtermine er-
innert. Weitere Informationen unter www.
abfallwecker.de   
Bei Fragen rund um die Müllabfuhr, auch für 
Reklamationen über nicht abholte Müllge-
fäße oder beschädigte Müllgefäße wenden 
Sie sich bitte an die:     
Abfallberatung Landkreis Tuttlingen 
Tel.: 07461 926-3400 
www.abfall-tuttlingen.de 
  
Gebühren / Mülltonnenbestellung 
Buchstabe A – Ld 
Frau Schlicht, Tel. 07461 926-3439   
Buchstabe Le - Z 
Frau Kolb, Tel.: 07461 926-3438 
  

Beflaggung der Dienstgebäude 
Das Rathaus und die Ortsverwaltungen in 
Schwandorf und Worndorf werden am 8. 
Mai aus Anlass des 75. Jahrestages des En-
des des Zweiten Weltkrieges in Europa und 
der Befreiung vom Nationalsozialismus so-
wie am 9. Mai   aus Anlass des Europatags 
(Europafahne) bundesweit beflaggt. 

Die Gemeindekasse  
informiert! 
Zum 15.05.2020 sind die Grund- und Ge-
werbesteuer für das 2. Quartal 2020 fällig. 
Eine pünktliche Bezahlung schützt Sie vor 
weiteren Kosten. Bei Zahlung bitten wir um 
die Angabe der korrekten Buchungszeichen. 
Falls Sie der Gemeindekasse eine Einzugs-
ermächtigung erteilt haben, werden die 
Gebühren per Lastschrift von ihrem Konto 
abgebucht. Wenn sich Ihre Bankverbin-
dung oder Ihre Kontonummer kürzlich 
geändert hat, informieren Sie uns bitte. 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich 
bitte an Frau Feger, Tel.: 07467 9460-18 oder 
Frau Henschel, Tel.: 07467 9460-17 
 
 
 
Malediven für 14-27jährige 
Liebe Jugendliche und junge Erwachsene, 
leider musste auch das EU-Camp 2020 und 
viele andere Aktivitäten und Treffen abge-
sagt werden.
 
Trotzdem freuen wir uns, unter allen Ein-
sendern, mehrere Restplätze für eine Reise 
mit uns auf die Malediven zu verlosen. Da-
für müsst ihr nur eine Postkarte mit eurem 
Namen, eurer Anschrift und dem Stichwort 
MALEDIVEN an das Jugendreferat Neuhau-
sen ob Eck senden. Die Adresse lautet: 
Jugendreferat, Rathausplatz 1, 78579 Neu-
hausen ob Eck 

Natürlich reisen wir nach allen „Corona-Re-
geln“ (2m Abstand, keine Grenzüberschrei-
tung usw.), nämlich virtuell! Zu gewinnen 
gibt es neue VR-Brille, mit der Ihr nicht nur 
auf den Malediven Urlaub machen könnt, 
sondern auch viele andere Länder erleben 
könnt. Neben den Malediven bekommt ihr 
von mir auch weitere Reisetipps. Gerne dürft 
ihr auf der Postkarte auch individuelle Grü-
ße senden. Die Gewinner werden unter allen 
Zusendungen ausgelost. Einsendeschluss 
ist der 15.5.2020. 

Euer Jugendreferent
Markus Sell 

Nichtamtliche
Mitteilungen und Infos

Neuhausen ob Eck

Evangelische Eckstein- 
Kirchengemeinde  
Neuhausen ob Eck und  
Emmingen-Liptingen
Aufgrund des Corona-Virus setzen wir in der 
Evangelischen Eckstein-Kirchengemeinde in 
Neuhausen ob Eck und in Emmingen-Liptin-
gen bis auf weiteres sämtliche Gottesdiens-
te, Kindergottesdienste, Gruppen und Kreise 
aus.
Der Konfirmandenunterricht findet eben-
falls nicht statt.
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Vor-
sichtsmaßnahmen. 

Wir möchten auf folgende Angebote auf-
merksam machen:
In Verbindung mit dem abendlichen Beten 
beim ökumenischen Glockenläuten bieten 
die Tuttlinger Pfarrerinnen und Pfarrer ab-
wechselnd einen täglichen Impuls an, der 
aufhorchen lassen und Mut machen will. 
Wer in den Verteiler für die Impulse auf-
genommen werden möchte, kann sich 
an Herrn Pfarrer Dr. Dober (Johannes-
Martin.Dober@elkw.de) oder das Tutt-
linger Gemeindebüro wenden (karin.
faude@elkw.de) und bekommt die Nach-
richten dann täglich per E-Mail zugesandt. 
Außerdem können Andachten, Video-Got-
tesdienste und die Tagesimpulse auf der 
Internet-Seite der Tuttlinger Ev. Kirchenge-
meinde abgerufen werden (www.corona.
ev-kirche-tuttlingen.de).  
Ebenso finden sich aktuelle Predigten und 
Fürbittgebete auf der Homepage der Chris-
tuskirchengemeinde in Mühlheim (www.ge-
meinde.muehlheim-christuskirche.elk-wue.
de (Rubrik Gottesdienste). Frau Pfarrerin 
Kaisner bietet in nachbarschaftlicher Ver-
bundenheit an, diese auch per E-Mail zu ver-
schicken. Sollten Sie keinen Internetzugriff 
haben, lassen wir Ihnen die Predigten auch 
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gerne per Post zukommen. Bitte wenden 
Sie sich zur Organisation bei Interesse an 
das Gemeindebüro der Eckstein-Kirchenge-
meinde (Kontaktdaten siehe unten).  

Bitte beachten Sie: 
Während der Vakatur übernehmen die Pfar-
rerinnen und Pfarrer aus dem Umland die 
Kasualvertretungen (insbesondere Beerdi-
gungen).
Wenn es um Beerdigungen geht, wenden 
Sie sich bitte in der Zeit vom:
04.05.2020 – 10.05.2020 an die Pfarrer-
schaft in Tuttlingen unter der Nummer 
07461/927522. 
11.05.2020 – 17.05.2020 an Pfarrer Thie-
mann in Spaichingen unter der Nummer 
07424/2577
18.05.2020 – 24.05.2020 an Pfarrer Dr. Figel 
in Hausen ob Verena unter der Nummer 
07424/2132 
Unser Gemeindebüro ist weiterhin besetzt – 
jedoch für den Publikumsverkehr geschlos-
sen.
Sie erreichen uns am Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag jeweils von 08.30 
Uhr bis 11.00 Uhr.
Sie können telefonisch unter der Num-
mer 07467/385; per Fax unter der Nummer 
07467/530 oder per Email: gemeindebuero.
neuhausenoe@t-online.de Kontakt zu uns 
aufnehmen.
Evangelisches Pfarramt Neuhausen ob Eck 
und Emmingen-Liptingen, Stockacher Stra-
ße 2, 78579  Neuhausen ob Eck 
   
 
 
Katholische Kirchengemeinde
Gottesdienste ab 09. Mai wieder möglich 
... 
Liebe Schwestern und Brüder der SE Do-
nau-Heuberg, sicherlich haben Sie es schon 
aus den Medien entnommen: Es dürfen wie-
der Gottesdienste in unseren Kirchen ge-
feiert werden. Zusammen mit der Landes-
regierung hat unsere Diözese dies ab dem 
09. Mai gestattet und erlaubt. Ich denke, das 
ist für uns alle ein großer Grund zur Freude, 
zumal wir dieses Jahr auch auf die Feier der 
Ostergottesdienste verzichten mussten. Die 
Feier der Gottesdienste ist an ein großes 
Reglement gebunden. Viele Vorschriften 
und Vorsichtsmaßnahmen sind umzusetzen 
und zu beachten. Vieles davon wird in den 
nächsten Tagen in unseren Kirchen dafür 
vorbereitet. Dies alles dient wie bisher dem 
Kampf gegen die Coronapandemie. Die Re-
gelungen und Anordnungen stammen nicht 
von mir selbst, sondern aus Rottenburg. Ich 
bin angehalten, dies so umzusetzen wie es 
angeordnet wurde. Vieles wird in nächster 
Zukunft – auch bei der Feier der Gottes-
dienste – für uns vielleicht befremdlich und 
ungewohnt sein. Nichtdestotrotz freuen wir 
uns sehr, dass wieder Gottesdienste gefei-
ert werden können! An den Werktagen soll 
die Vielfalt der unterschiedlichen Gottes-
dienstformen wieder zur Geltung kommen 
können. Rosenkranzgebet, Eucharistische 
Anbetung u.a. ist wieder unter den vorge-
schriebenen Sicherheitsmaßnahmen mög-
lich. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit 

dem zuständigen Pfarramt auf und melden 
Sie dies an, damit es veröffentlicht werden 
kann.  
Wir werden das „Gottesdienstangebot“ be-
hutsam und langsam wieder „nach oben 
fahren“. Vielerlei Überlegungen spielen da-
bei eine Rolle. Wichtiges will ich Ihnen an 
dieser Stelle mitteilen:
•	 Es wird zunächst in unseren räumlich 

größeren Kirchen – Mühlheim, Fridin-
gen, Kolbingen und Irndorf – wieder 
Sonntagsgottesdienste, einschließlich 
Sonntagvorabendgottesdienste ge-
ben. Diese Kirchen können die meisten 
Gottesdienstbesucher unter den vorge-
schriebenen Bedingungen aufnehmen. 
Die Gemeinden, die am Sonntag, ein-
schließlich des Vorabends, eine Heilige 
Messe feiern können, haben deshalb 
momentan noch keine Werktagsmesse.

•	 In unseren räumlich kleineren Kirchen 
– Stetten, Renquishausen und Neuhau-
sen – werden Werktagsmessen unter 
den vorgeschriebenen Bedingungen 
gehalten. Mittwochs in Stetten, don-
nerstags in Renquishausen, freitags in 
Neuhausen.

•	 In allen Gottesdienstorten und Gottes-
dienstfeiern müssen die Vorgaben und 
Regeln, die uns auferlegt sind, umge-
setzt werden (können). 

•	 Jede Kirche kann nur eine begrenzte 
Zahl von Mitfeiernden aufnehmen. 
Die Bänke bzw. die Sitzplätze sind 
entsprechend gekennzeichnet. Jeder 
Sitzplatz hat einen Sicherheitsabstand 
von 2 Metern nach allen Seiten. Des-
halb ist jede zweite Reihe gesperrt. Als 
Familie, Ehepaar, in einem Haushalt 
Zusammenlebende können Sie gerne 
in eine „Familienbank“ zusammensit-
zen. Hier braucht der Mindestabstand 
zueinander nicht eingehalten werden. 
Die Familienbänke sind in manchen 
Gemeinden gekennzeichnet. In man-
chen wiederum nicht (um eine mög-
lichst große Teilnehmerzahl zu ermög-
lichen!). Hier können Sie als Familie in 
eine „normale“ Bank gehen. Vielleicht 
findet dann noch jemand in dieser 
Bank mit Sicherheitsabstand Platz (bit-
te hier dann nur an der verbleibenden 
Markierung in 2 Meter Abstand Platz 
nehmen)?

•	 Stehplätze sind nicht vorgesehen und 
erlaubt.

•	 Beim Betreten und Verlassen der Kir-
che ist ein Abstand von 2 Metern ein-
zuhalten. Eingänge und Ausgänge 
sind gesondert zu nutzen. In der Regel 
werden die Haupteingänge als Ein-
gänge und Seitentüren als Ausgänge 
benutzt. Bitte kommen Sie rechtzeitig 
zum Gottesdienst, damit kein „Gedrän-
ge“ entstehen kann. 

•	 An den Eingängen werden Handdes-
infektionsspender bereitstehen. Bitte 
machen Sie davon Gebrauch!

•	 Gemeindegesang ist (noch) nicht 
möglich. Die Gesangbücher bleiben 
deshalb leider weiterhin außer Betrieb.

•	 Das Tragen einer Mund-Nase-Bede-
ckung für alle Gottesdienstbesucher 
wird empfohlen.

•	 In jedem Gottesdienst werden zwei 
Ordner/innen zur Verfügung stehen, 
die sich um die Einhaltung der Regeln 
in den Kirchen mühen werden.

•	 Die Weihwasserbecken bleiben weiter-
hin leer.

 
Ich bin ausdrücklich dazu angehalten 
worden, auf Folgendes hinzuweisen: 
Personen mit Krankheitssymptomen 
können nicht an den Gottesdiensten 
teilnehmen. Dies dient ihrem eigenen 
und auch dem Schutz von anderen. 
Die Sonntagspflicht bleibt trotz dieser Mög-
lichkeiten bis auf weiteres ausgesetzt. Es 
braucht ausdrücklich niemand eine falsche 
innere Verpflichtung zu verspüren, wenn es 
einem dabei nicht wohl ist bzw. man lieber 
noch etwas abwarten möchte, wie sich die 
Lage entwickelt.

Regelungen und Informationen zur 
Eucharistiefeier: 
•	 Der Ministrantendienst wird für unbe-

stimmte Zeit, mindestens jedoch im 
Monat Mai noch, ausgesetzt.

•	 Körbe für die Kollekte stehen am Aus-
gang bereit. 

•	 Auf den Friedensgruß wird weiterhin 
verzichtet.

•	 Weiterhin wird auf die Möglichkeit zur 
geistlichen Kommunion hingewiesen. 
Die Mitfeier der Eucharistie muss nicht 
in jedem Fall mit dem Empfang der 
Heiligen Kommunion verbunden sein.

•	 Priester und ggf. Kommunionhelfer/
innen desinfizieren vor der Gabenbe-
reitung und vor der Kommunionau-
steilung die Hände.

•	 Der erforderliche Abstand von 2 Me-
tern zwischen den Kommunionemp-
fängern muss eingehalten werden. 

•	 Mundkommunion ist weiterhin nicht 
erlaubt.

•	 Der Kommunionspender trägt wäh-
rend der Kommunionausteilung einen 
Mund-Nase-Schutz. Der Spendedialog 
wird ein einziges Mal vor dem Austei-
len vom Priester gesprochen (“Der Leib 
Christi“), die Gemeinde antwortet mit-
einander („Amen“); danach erfolgt das 
Austeilen der Kommunion.

•	 Die Kommunion kommt nicht mit den 
Händen des Spenders in Berührung. 
Die Vorkehrungen werden von uns da-
für getroffen.

•	 Kinder, die noch nicht bei der Erstkom-
munion waren, erhalten den Segen 
ohne Berührung. 

Näheres zu diesen Punkten sowie auch spe-
ziell zum Kommunionempfang in den Got-
tesdiensten selbst! 
Krankenkommunion: Momentan ist es uns 
Priestern noch nicht möglich und erlaubt, 
die Krankenkommunion zu kranken und 
älteren Menschen zu bringen. Es besteht 
jedoch die Möglichkeit, dass Angehörige 
selbst ihren Kranken die Heilige Kommuni-
on nach Hause (ins Krankenhaus, ins Heim) 
bringen, nachdem sie selbst den Gottes-
dienst mitgefeiert haben. Wenn Sie das 
möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem 
jeweils zuständigen Pfarramt auf. Näheres 
wird Ihnen dort mitgeteilt!  
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Trauerfall/ Beerdigung:  Bei Beerdigungen 
und Trauerfeiern ist wieder eine daran teil-
nehmende Zahl von maximal 50 Personen un-
ter den bisher geltenden Vorgaben möglich. 
Auch Trauerfeiern und die Feier des Re-
quiems in der Kirche ist wieder – nach den 
geltenden Regelungen zur Feier der Eucha-
ristie – zur gewohnten Zeit um 13.15 Uhr 
oder in der Abendmesse möglich. Bitte 
weisen Sie als Angehörige der/ des Verstor-
benen darauf hin, dass die maximale Zahl 
50 Personen beträgt. In unseren räumlich 
größeren Kirchen wird das kein Problem 
darstellen. Problematisch wird es in unseren 
räumlich kleineren Kirchen (Stetten-Renquis-
hausen-Neuhausen). Hier darf die Anzahl 
der Sitzmöglichkeiten in der Kirche auch 
beim Requiem nicht überschritten werden. 
Die Anzahl der Sitzmöglichkeiten in unseren 
Kirchen wird im nächsten donnerstags veröf-
fentlicht! 

Intentionen, Zweit- und Drittopfer, Jah-
resgedächtnisse:  können wieder werktags 
in den Gottesdiensten und wegen der be-
sonderen Umstände nun auch am Sonntag, 
einschließlich des Vorabends, entgegenge-
nommen werden. 

Gottesdienstplan für den Monat Mai 
Samstag, 09.05. 
18.30 Uhr – Irndorf und Kolbingen 
Sonntag, 10.05. 
10.00 Uhr – Mühlheim und Fridingen 
Mittwoch, 13.05. 
18.30 Uhr – Stetten 
Donnerstag, 14.05.  
 18.30 Uhr – Renquishausen 
Freitag, 15.05. 
18.30 Uhr - Neuhausen  
Samstag, 16.05. 
18.30 Uhr – Mühlheim und Fridingen 
Sonntag, 17.05. 
10.00 Uhr – Irndorf und Kolbingen 
Mittwoch, 20.05. 
18.30 Uhr – Stetten und Irndorf 
(Vorabend Christi Himmelfahrt – ohne 
Öschprozession!) 
Donnerstag, 21.05.   
8.30 Uhr – Fridingen und Kolbingen und 
10.00 Uhr – Mühlheim und Renquishausen 
(Christi Himmelfahrt – ohne Öschprozessi-
onen!) 
Freitag, 22.05. 
18.30 Uhr – Neuhausen (Christi Himmel-
fahrt ohne Öschprozession!)) 
Samstag, 23.05. 
18.30 Uhr – Irndorf und Kolbingen 
Sonntag, 24.05. 
10.00 Uhr – Mühlheim und Fridingen 
Mittwoch, 27.05. 
18.30 Uhr – Stetten 
Donnerstag, 28.05.   
18.30 Uhr – Renquishausen 
Freitag, 29.05. 
18.30 Uhr - Neuhausen  
Samstag, 30.05. 
18.30 Uhr – Stetten und Renquishausen 
(Vorabend Pfingstsonntag) 
Sonntag, 31.05. 
8.30 Uhr – Irndorf und Kolbingen und 10.00 
Uhr – Mühlheim und Fridingen (Pfingsten) 
Montag, 01.06. 
10.00 Uhr – Neuhausen (Pfingstmontag) 

Liebe Schwestern und Brüder, ich bitte Sie, 
diese Informationen aufmerksam zur Kennt-
nis zu nehmen und zu verinnerlichen. Ich 
weiß, dass vieles (noch) sehr ungewohnt 
sein wird, aber alles dient dazu, ein Infek-
tionsrisiko zu minimieren. Freuen wir uns 
trotzdem sehr darüber, dass wir als Kir-
chengemeinden wieder ein Stück zur „Nor-
malität“ zurückkehren können und dürfen. 
Ich freue mich darauf, viele von Ihnen wieder 
in nächster Zeit sehen zu können und mit 
Ihnen Gottesdienst feiern zu können. Beten 
wir weiterhin füreinander und ab dem 09.05. 
auch wieder miteinander in unseren Gotte-
shäusern. Gottes reicher Segen, sein Schutz 
und Geleit für jede und jeden von uns allen! 
Für die SE Donau-Heuberg mit ihren Ge-
meinden - Ihr Pfarrer Gerwin Klose  

Maialtar in unseren Kirchen 
In unseren Kirchen wurde zu Ehren der 
Mutter Gottes Maialtäre geschmückt. Die 
Kirchen sind tagsüber offen, Sie können je-
derzeit in die Kirche gehen und Ihre Anlie-
gen und Bitten im Gebet vorbringen. Vielen 
Dank! 

St. Michael, Neuhausen
Zur Info: Die Kirche St. Michael in Neuhau-
sen ist sonntags immer geöffnet. 

Kinder/Familien-Maiandacht zuhause fei-
ern
Damit die Familien mit ihren Kindern die 
Maiandacht zuhause feiern können, liegen 
in unseren Kirchen Kopien für eine Kinder/
Familien-Maiandacht zum Abholen bereit. 
Ebenso findet ihr die Kinder/Famili-
en-Maiandacht auf unserer Homepage  
www.se-donau-heuberg.de zum Nachlesen 
und miteinander feiern. 

Sonntag, 10. Mai: Gedanken zum 
Muttertag
„Euer Herz lasse sich nicht verwirren.“ 
So heißt es im heutigen Sonntagsevangelium. 
Diesen Satz möchte ich heute ganz 
besonders allen Müttern zurufen. 
Ich glaube wir Mütter haben uns in den letz-
ten Jahren schon auch verwirren lassen. 
Die aktuelle Ausnahmesituation lädt ein, 
einmal zu prüfen,
- worauf es wirklich ankommt, 
- was Luxus eigentlich ist 
- und ob in unserer modernen Welt mit so 
vielen Erfindungen zur Lebenserleichterung 
unser Leben eigentlich wirklich leichter 
geworden ist. 
In den letzten Tagen waren immer mehr 
Nöte von Eltern und hauptsächlich Müttern 
wahrzunehmen, die versuchen alles unter 
einen Hut zu bringen. Da gibt es sicherlich 
auch viele berechtigte Klagen und sehr 
schwierige Situationen, besonders bei Al-
leinerziehenden.
Aber es darf auch einmal darüber nachge-
dacht werden, wie weit wir in einer Gesell-
schaft gekommen sind, in der Kinder zu 
Hause als Störfaktor empfunden werden. 
Vorzuschieben, dass sie ein Recht auf Bil-
dung haben, das in der momentanen Situati-
on zu kurz kommt, ist dabei zu kurz gedacht. 
Bildung ist wichtig, keine Frage, aber da 
kann in sechs Wochen und wenn es noch 

doppelt so viele werden nicht alles verloren 
sein. Ich würde mir an vielen Stellen Dank-
barkeit wünschen, für gesunde Kinder, für 
lebenslustige, für Zeiten zum Blödsinn ma-
chen, zum Kuscheln, zum Geborgenheit und 
Liebe erfahren.
Unsere Kinder könnten für das Leben gerade 
so viel mehr lernen. Sie könnten Eltern se-
hen, die solidarisch, geduldig, liebevoll und 
gelassen sind, weil sie erkennen, dass das 
Leben wertvoll ist, auch wenn wir finanziell 
vielleicht kräftig zurückschrauben müssen. 
Leben besteht eben nicht nur aus mate-
riellem Besitz, genau das ist es, was Je-
sus uns zuallererst beibringen wollte. 
Warum sind wir denn heute als Eltern 200% 
berufstätig? Um unseren Kindern das neu-
este Handy kaufen zu können, 3x im Jahr in 
den Urlaub zu fahren und ihnen ein Studi-
um oder zwei zu finanzieren? Oder warum 
laufen wir jedem zeit- und geldfressenden 
Trend hinterher?
Vielleicht wäre weniger wieder mehr. Mehr 
an Lebensfreude, Mehr an Miteinander, 
Mehr an Zufriedenheit.
Wir sind im Hamsterrad „was heute schein-
bar alles zum Leben dazu gehört“. Nutzen 
wir doch diesen weltweiten Einschnitt, um 
eben daraus wieder herauszukommen. Euer 
(Mutter-)Herz lasse sich nicht verwirren.
Kinder sind unser größter Luxus. Die Zeit, 
in der sie uns als Eltern wirklich brauchen, 
ist gemessen an der durchschnittlichen Le-
benszeit überschaubar.
Von heute auf morgen lassen sich Situatio-
nen natürlich nicht ändern und allen die ge-
rade am Rudern und Kämpfen sind gebührt 
mein größter Respekt; aber vielleicht ist die 
nahe Zukunft ein paar Gedanken wert.
Und bis dahin: Hängen wir nicht den Kopf, 
sondern erheben ihn befreit und gehen 
mit Humor durch diese Krise. Sie wird nicht 
kleiner oder größer, wenn wir gesenkten 
Hauptes und missmutig jammernd sind. 
Halten wir Ausschau nach denen, die es 
schlimmer trifft und bauen wir uns gegen-
seitig auf, indem wir einander unterstützen, 
wenn nötig auch finanziell. Das ist kein Tabu-
bruch, das ist Leben nach dem Evangelium. 
Und Jesus sagt uns heute:   Ich bin der Weg 
und die Wahrheit und das Leben.  Schenken 
wir ihm unser Vertrauen. Alles Liebe, Gottes 
Segen und viel Kraft für die kommende Zeit. 
Jutta Krause 

Wochendienst bei Beerdigungen und 
Trauerfeiern:
Von Dienstag, 05.05.2020 bis Samstag 
09.05.2020: 
Diakon Reiser, Pfarramt Kolbingen, Tel. 
07463/1581 oder Handy 0170 569 1324 
Von Dienstag, 12.05.2020 bis Samstag, 
16.05.2020: 
Pfarrer Joseph, Pfarramt Mühlheim, Tel. 
07463/354 

Zur Info! 
Das Pfarramt ist weiterhin besetzt. Wir wei-
sen jedoch darauf hin, dass nur telefonisch 
oder via E-Mail Kontakt aufgenommen wer-
den soll. 
„antenne 1 Neckarburg Rock&Pop - die 
kirche“ Mai 2020  
UKW Blumberg 87.9 Rottweil 93.1 Schwarz-
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wald-Baar 102.0 
Schramberg 103.7 Oberndorf 104.6 Tuttlin-
gen 107.6 und im Kabel 
App, Internetradio und Infos:  www.anten-
ne1-neckarburg.de 
Mit ermutigenden Gedanken und aktuellen 
News begleiten Sie die Kirchen der Region 
durch den Tag: 
„Moment mal“ 
Einen Moment zum Nachdenken und 
Auftanken 
täglich gegen 9.15 Uhr und 13.15 Uhr 
„Typisch himmlisch - Kirche am Sonntag-
morgen“ 
Interessante Gäste - aktuelle News - gute 
Musik 
sonn- und feiertags von 8 Uhr - 10 Uhr 
10.05. „Die Erinnerung wach halten“ Initiati-
ve Gedenkstätte Eckerwald 
17.05. „Die Stimme der Diözese“ mit dem 
Bischöflichen Pressesprecher Gregor Moser 
21.05. „Ein Stück Himmel auf Erden“ die 
evangelische Gemeinde Apis in Tuttlingen 
24.05. „Für eine bessere Welt“ FAIRbrecher 
– die Spaichinger Eine-Welt-Gruppe für 
Jugendliche 
31.05. „Zugesagt!“ die Onlinekirche Hegau 
Hans-Peter Mattes 

RADIO HOREB - Leben mit Gott 
„Die bundesweite Wiederaufnahme von 
Gottesdiensten rückt näher“, so jeden-
falls titelt es der „Gränzbote“. Das ist gut 
so und viele Menschen warten darauf. 
Aktuell gibt es auch wieder die neuen Mo-
natsprogramme von Radio Horeb für den 
Monat Mai.

Zur Erinnerung: RADIO HOREB ist der Sen-
der mit katholischem Profil. Liturgie (tägl. 
Hl. Messe, Stundengebet, Rosenkranz), Ka-
techese und Verkündigung, aber auch Le-
benshilfe, Soziales und Spiritualität sind die 
Hauptbestandteile des Radio-Programms.
Seit der außergewöhnlichen Situation, die 
uns die Ausbreitung des Corona-Virus ge-
bracht hat, konnten wir feststellen, wie 
wertvoll die Programm-Angebote von den 
Hörerinnen und Hörer bewertet werden. Die 
Hörer-Zahl ist deutlich gestiegen; dafür sind 
wir sehr dankbar.
 
HÖREN SIE DOCH EINFACH MAL REIN.......
RADIO HOREB ist Deutschland weit 
über Astra, DAB+, Kabel, Inter-
net und Phonecast zu empfangen. 
Weitere INFOs unter www.horeb.com oder 
direkt über den HÖRER-SERVICE unter 
der Rufnummer 08328 921-110 in Balder-
schwang im Oberallgäu. 

Kath. Pfarramt, Ettenbergstr. 4, 
78570 Mühlheim/Donau 
Öffnungszeiten: 
Mo., Di. und Do. von 08.30 Uhr - 11.30 Uhr, 
am Do. von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Tel. 07463/354, Mail: StMariaMagdalena.
Muehlheim@drs.de 
Homepage: www.se-donau-heuberg.de 
Kath. Kirchenpflege: Tel. 07463/990340; 
Mail: kath-kipfl@web.de 
Kath. Gemeindehaus, Hausm.: Tel. 
07463/1232 oder 07463/57798 

Obst- und Gartenbauverein
Der aktuelle Gartentipp aus der Ver-
bandszeitschrift „Obst und Garten“ und 
eigene Texte OGV-Neuhausen. 

Die Wildkrautzeit beginnt 
Die Unkrautzeit hat begonnen. Die meis-
ten Unkräuter lassen sich gut kompos-
tieren. Doch Vorsicht: Keine blühenden 
Pflanzen auf den Kompost geben, die sich 
durch Samen vermehren! Stattdessen 
können Sie einmal ausprobieren, wie Lö-
wenzahnblüten im Salat schmecken, denn 
sie sind wie die Blüten von Veilchen, Gän-
seblümchen und Kapuzinerkresse essbar. 
Samenunkräuter am besten in einem Fass 
oder alten Mülleimer zum Vergären anset-
zen. Neben der Vernichtung der Samen ent-
steht wertvoller Biodünger. Wie es genau 
geht erfahren Sie bei Ihrem OGV.

Pflanzzeit für Immergrüne 
Der Mai ist gekommen und damit auch eine 
günstige Pflanzzeit für Nadelgehölze und 
immergrüne Laubgehölze. Achten Sie beim 
Pflanzenkauf auf einen festen Wurzelballen. 
Besteht dieser jedoch aus einem regelrech-
ten Wurzelfilz, sollte man ihn mit einer klei-
nen Gabel vorsichtig aufreißen. Die Pflanzen 
danken es Ihnen später durch wesentlich 
bessere Anwachsergebnisse.

Sonnenbrand an Jungpflanzen vorbeu-
gen 
Jungpflanzen von selbst angezogenen Som-
merblumen und von Gemüse dürfen nicht 
gleich der prallen Sonne ausgesetzt werden, 
sonst bekommen die Pflänzchen einen Tem-
peraturschock und dazu vielleicht noch ei-
nen Sonnenbrand. Stellen Sie die Setzlinge 
daher bei trübem Wetter an einen geschütz-
ten Platz ins Freie, damit sie sich langsam 
akklimatisieren können.

Aussaat von Stangenbohnen 
Bei der Saat von Stangenbohnen gilt die 
Devise: Weniger ist mehr! Legen Sie maxi-
mal sechs Samen pro Stange, da die üppige 
Laubentwicklung sonst die Blütenbildung 
hemmt. Das langsamere Abtrocknen des 
dichten Laubes erhöht zudem die Krank-
heitsanfälligkeit der Pflanzen. 
    
 

Kultur-
Nachrichten

Weinbergschne-
cken – Kriechende 
Häuslebauer 
Sie ist unsere größte und 
wohl bekannteste heimi-

sche Gehäuseschnecke: die Weinbergschne-
cke. Mit ihrem hellgrauen Körper und dem 
bis zu 5 cm großen braunen Schneckenhaus 
ist sie nicht zu verwechseln. 

Weinbergschnecken können bis zu 30 Jahre 
alt werden. In der freien Wildbahn wird die-
ses Alter allerdings selten erreicht, zu viele 

Gefahren lauern im Leben der Schnecken. 
Vor allem junge Weinbergschnecken haben 
es schwer. Zwar schlüpfen die Schnecken 
bereits mit Gehäuse, dieses ist allerdings zu 
Beginn weich und bietet keinen Schutz. Erst 
durch die Aufnahme von Kalk mit der Nah-
rung härtet das Schneckenhaus aus.  
Weinbergschnecken fressen mit Vorliebe 
bereits welke Pflanzenteile, machen aber 
auch vor frischem Grün nicht halt. Von gro-
ßem Nutzen ist dabei ihre Raspelzunge, die 
sogenannte Radula. Auf dieser befinden sich 
bis zu 40.000 ständig nachwachsende Zähn-
chen, mit denen die Nahrung zerkleinert 
wird. Auffällig an den Schnecken sind ihre 
beiden Fühlerpaare am Kopf. Am Ende der 
oberen, langen Fühler sitzt jeweils ein Auge. 
Gleichzeitig sind an den Fühlern sowie ent-
lang des gesamten Körpers Geruchszellen 
vorhanden. Die kurzen Fühler dienen vor 
allem zum Tasten.  
Weinbergschnecken können ihr Gehäuse 
nicht verlassen, sie sind fest mit diesem ver-
wachsen. Bei fast allen Weinbergschnecken 
hat das Haus die Form einer rechtsgängi-
gen Spirale. Doch bei etwa einer von 10.000 
Schnecken ist das Gehäuse linksgängig. 
Diese besonderen Schnecken werden als 
Schneckenkönig bezeichnet. Da allerdings 
auch die Organe der Schneckenkönige sei-
tenverkehrt angelegt sind, sind sie bei der 
Paarung benachteiligt.  
Weinbergschnecken sind Zwitter, d.h. sie be-
sitzen sowohl männliche als auch weibliche 
Geschlechtsorgane. Bei der Paarung kommt 
oft ein „Liebespfeil“ zum Einsatz: ein ca. 1 cm 
langer Kalkpfeil, der in den Fuß des Partners 
gestochen wird und Hormone überträgt.  
Schon seit der Römerzeit sind Weinberg-
schnecken als Delikatesse bekannt. Mitt-
lerweile stehen die Tiere unter Schutz, das 
Sammeln in der freien Wildbahn ist nicht 
erlaubt. Wer auf seinen Spaziergängen 
Weinbergschnecken entdeckt, kann diese 
Funde auf der Seite der Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg unter htt-
ps://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/
natur-und-landschaft/meldeplattformen/
weinbergschnecke melden und so zum In-
formationsgewinn über die Verbreitung der 
Weinbergschnecken beitragen. 

Ende des 
redaktionellen Teils



Das Sichtbare ist vergangen 
Es bleibt die Liebe und Erinnerung  

Brunhilde Schreiber 
geb. Sinnwell  

Herzlichen Dank
allen, die sich in der Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre An-
teilnahme auf  so vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht haben. 

Unser besonderer Dank gilt: 
- den Verwandten, Freunden und Nachbarn aus nah und fern
- Dr. Olpp mit Team 
- Pflegedienst Johann Stehle 
- Palliativnetz Spaichingen 
- Pfarrer Joseph 
- Bestattungsinstitut Horn   

Alois Schreiber mit Familie 

Das schönste was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

Danksagung

Lore Bronner
10.4.2020

Wir sind tief berührt von der großen Wertschätzung die
meiner Frau, unserer Mutter, Oma und Uroma zuteil wurde.

Danke
an alle, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten.
Ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Einen besonderen Dank 
- Pater Antik Chaudhary für die würdevolle Beisetzung
- Praxis Dr. Kroczek für die langjährige ärztliche Versorgung
- Pflegedienst Johann Stehle für die fürsorgliche Pflege
- Bestattungsunternehmen Hertkorn.

Mahlstetten, Im Namen aller Angehörigen
April 2020 Walter Bronner

Der Trauergottesdienst findet zu einem späteren Zeitpunkt
statt.

Danke

für ein stilles Gebet,
für das tröstende Wort, geschrieben oder gesprochen,
für einen Händedruck, wenn Worte fehlten,
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft,
für Blumen und Zuwendungen,

allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten,
die meinen lieben Mann

Peter Zimmermann
† 06.04.2020

in seinem Leben und auf seinem letzten Weg begleitet
haben.

Fridingen, im April 2020 Im Namen
aller Angehörigen
Doris Zimmermann

Putzhilfe gesucht
ca. 3 Stunden wöchentlich für Privathaushalt in Fridingen

Telefon 01520 - 9 15 79 79 



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

19
20

20

zutaten 
FÜR 1 KUCHEN
Teig:
300 g (Dinkel-) Mehl
1/2 Hefewürfel
170 ml Wasser
15 ml Pfl anzen-Öl
etwas Salz

Füllung:
3 Eier
25 g Parmesankäse, frisch gerieben
750 g Quark
250 ml Milch
50 g Speisestärke
50 g Bärlauch
2 Zwiebeln
etwas Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Käsekuchen mal 

anders: deftig und 
mit Bärlauch

Zubereitung
Teig:
Das Mehl in eine Schüssel füllen, die Hefe darüber bröseln, Öl 
und Salz hinzufügen. Beim Teigkneten das Wasser hinzugeben. 
So entsteht ein geschmeidiger Teig. Die Teigmasse nur kurz 
gehen lassen.
In der der Zwischenzeit eine Springform einfetten.
Etwa zwei Drittel des Teiges zu einer Kugel rollen. Diese platt 
drücken und gleichmäßig auf dem Boden der Springform 
verteilen. 
Aus dem restlichen Drittel des Teiges einen wurstförmigen 
Strang drehen und damit in der Springform eine Wand hoch-
ziehen, die mit dem Teig am Boden fest verbunden ist.
Teig noch einmal kurz gehen lassen, während die Füllung 
vorbereitet wird.

Füllung:
Die Eier schaumig rühren. Parmesankäse reiben und danach 
mit dem Quark in die schaumigen Eier rühren.
Die Speisestärke mit der Milch verquirlen und zur Fül-
lungs-Masse geben; verrühren. Bärlauch und Zwiebeln fein 
schneiden und beides in die Mischung unterrühren. Mit Salz, 
Pfeffer und Muskatnuss nach Geschmack würzen.
Die Füllungsmasse in die Springform auf den Teig geben.
Bärlauch-Kuchen bei 180°C ca. 75 bis 90 Minuten goldbraun 
backen
Danach 5 Minuten bei ausgeschaltetem Ofen 15 Minuten 
auskühlen lassen, damit sich die Käsemasse verfestigt.

Tipps & Tricks
Bärlauch schmeckt wie Knoblauch, ohne jedoch 

dessen Schärfe zu entwickeln. Absoluter Vorteil: 

man stinkt am nächsten Tag nicht danach! Das 

Würzkraut kann man pur, als Presssaft oder gekocht 

verwenden. Der „Knoblauch des Waldes“ wirkt auf 

den menschlichen Körper antibiotisch, anregend, ad-

stringierend (zusammenziehend), krampfl ösend, ent-

zündungshemmend, schleimlösend, blutreinigend, 

schweißtreibend und harntreibend. Nur während 

der Schwangerschaft und Stillzeit sollte man 

unbedingt die Finger von Bärlauch lassen!  



Zerspanungsmechaniker/in
und Maschinenbediener/in

Wir suchen zum sofortigen Eintritt

1 Maschinenbediener/in
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
- Bedienen von CNC-Langdrehautomaten der Marken Star und Nexturn
- Bedienen von CNC-Kurzdrehautomaten der Marke Doosan
- Werkzeuge wechseln, Teile messen, Maschinen korrigieren

1 Einrichter/in für CNC-Langdrehautomaten 
Star und Nexturn sowie
für CNC-Kurzdrehautomaten Doosan

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
- Programmieren und Einrichten von CNC Drehteilen (Fanuc Steuerung 2 Kanal)
Optimieren der Fertigungsabläufe

- Messen und kontrollieren während des Produktionsvorganges

Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Lohn- oder Gehaltsvorstellung
per Email oder Post an folgende Adresse:

MAD Schwarz GmbH & Co. KG
Geschäftsleitung
Thennenbühlstr. 3 • 78600 Kolbingen • Tel. 07463 / 995 14 46
Email: jobs@mad-schwarz.de •  Homepage: www.diedrehteilemanufaktur.de

MAD Schwarz GmbH u. Co KG.
Thennenbühlstr. 3
78600 Kolbingen

Wir st�ll�n �in:

-9we6bl6c5e/männl6c5e9Hilfskräft� zum9Verpacken9
99und9Komm6ss6on6eren9unserer9Produkte.9999999
99In�Vollzeit�und�Teilzeit

-9we6bl6c5e/männl6c5e9Ar��itskräft� zum9Bed6enen
99von9Masc56nen9und9tec5n6sc5en9Anlagen.99
��In�Vollzeit�und�Teilzeit.

Wir �i�t�n Ihn�n:

Gute9Beza5lung,9e6nen9s6c5eren9Arbe6tsplatz,9
abwec5slungsre6c5e9und96nteressante9Tät6gke6ten.

Wir ford�rn von Ihn�n:

Zuverläss6gke6t9und9allgeme6ne9Flex6b6l6tät.

B�w�r��n Si� si�h �itt� 

s�hriftli�h unt�r:

Wirth S�haumstoff� OHG

Ba5n5ofstraße9619•9785709Mü5l5e6m
Tel.:9074639-99939089909•9Fax:9074639-99939089990

E-Ma6l:96nfo@w6rt5-sc5aumstoffe.de

www.w6rt5-sc5aumstoffe.de

Wir suchen 
zwei Lieferfahrer (m/w/d) 

täglich von 11-13 Uhr und 17-20 Uhr 
oder nach Vereinbarung  

Pizza - Kebap Express 
Ersin Tülek • Griesweg 10 • 78570 Mühlheim 

Tel. 07463 995 75 55 

Wohnwagen Stellplatz zu vermieten 
300 cm breit x 800 cm lang. 

Tel.: 0171 - 67 09 256 

Wir suchen 

Zimmer oder Wohnung 
für zuverlässigen, angenehmen, ruhigen Mitarbeiter

in Daueranstellung. Vertragspartner wäre der 
Stadtbus. Wir würden das Mietobjekt in Absprache

mit dem Vermieter belegen. 

Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine 
E-Mail. Wir würden uns darüber freuen. 

Danke! 

Stadtbus Tuttlingen Klink GmbH 
Tel.: 07461 - 96 97 00 20 
E-Mail: mueller@stadtbus-tuttlingen.de 

Danke

Wir danken allen, die sich in 
der Trauer mit uns 
verbunden fühlten

und ihre Anteilnahme auf 
so vielfältige Weise zum 

Ausdruck gebracht haben.

Josef Hamma

Familien Meiereder & Hamma
Fridingen
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MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

KONTAKT:

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL

TELEFAX

E-MAIL *

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
  Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut 

angegebener Kontonummer.  

  Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende 
Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER

BIC

IBAN

*Anzeigen und Chiffregebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. 
Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. An-
zeigen mit gewerblichen Charakter werden über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbe-
treibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es 
gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de.

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab 
einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

Folgende Angaben benötigen wir bei jedem Anzeigenauftrag:

• Erscheinungsort
• Erscheinungsdatum
• Anzeigengröße

• Rechnungsanschrift / Kundennummer
• Bankverbindung
• Telefonnummer für evtl. Rückfragen

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten.
 Tel. 07771/ 0000

2
30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

 1 Ausgabe (15 € inkl. MwSt.)   3 Ausgaben (30 € inkl. MwSt.)

SONNIGE 3-ZI.-WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

 1 Ausgabe (10 € inkl. MwSt.)   3 Ausgaben (20 € inkl. MwSt.)

20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familären und privaten Anlässe!

CHIFFREANZEIGE

 Bei Chiffreanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
 Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

MUSTERSONNIGE 3-ZI.-WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3-ZI.-WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

MUSTER
GARTENHILFE GESUCHT!

MUSTER
GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 

MUSTERRasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten.MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten.
 Tel. 07771/ 0000MUSTER
 Tel. 07771/ 0000

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.



Ich gratuliere Stefan Zobel zum 60. Geburtstag 
Du wirst heute 60 Jahr,

doch in dieser Zeit sind wir uns leider nicht so nah! 
Drum gratuliere ich auf  diese Weise, 

dass dein Geburtstag nicht ganz bleibt still und leise.

Deine Mutter Irmgard Zobel 

Wegen Todesfall

ältere Katzen abzugeben.
Tel. 07463 - 1814

Hallo Ihr Lieben!
Wer Pflanzen liebt und sich zu
Hause ein Blumenmeer erfüllen
will, der kann am Samstag, den
09.05.2020 nach Böttingen,
Hauptstraße 19, von 9 - 19 Uhr in unseren Hof kommen. 
Wir bieten Euch ein breitgefächertes Angebot an saisonaler Beet-
und Balkonbepflanzung an. 
Ihr könnt gerne Eure Blumenkästen und Töpfe mitbringen, die wir
auf Bestellung oder vor Ort direkt bepflanzen. 
Vorbestellungen werden gerne unter der Telefonnummer 0151
54605768 entgegengenommen, um besser planen zu können. Auch
bringe ich Euch gerne einen schönen Blumenstrauß zum Muttertag
auf Bestellung mit.
Alles natürlich mit den gegebenen Voraussetzungen und Mindest-
abstand.

Wir freuen uns auf Euren Besuch! Christian und Alex
Ich biete Euch ganzjährig einen Blumen- und Abholservice an. 
Nach Euren Wünschen gestalte ich auch Trauerfloristik, Hochzeiten
und Festlichkeiten. Einfach per Telefon bestellbar, komme auch gerne
zu Euch nach Hause, um alles zu besprechen. 



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

PRIMO-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG


 A

kt
io

ns
co

d
e 

P
-2

02
0-

05

WIR LASSEN SIE ENTSCHEIDEN...
UNSERE BELIEBTESTE AKTION 
GEHT IN DIE VERLÄNGERUNG.  
Aufgrund der aktuellen Lage, haben wir unsere 
Aktion in die Verlängerung geschickt. Und gleich-
zeitig können Sie entscheiden, ob Sie 6 oder 4 
Anzeigen schalten möchten. Wählen Sie selbst...

4 + 2 = 6 Anzeigen oder 3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion gilt vom 20.4. - 29.5.20  
in den Kalenderwochen 17 bis 22.

WIR LASSEN SIE ENTSCHEIDEN...
UNSERE AKTION GEHT 

IN DIE VERLÄNGERUNG!

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuelle 
Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. *Um in den Genuss die-
ser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigen-
vorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir 
um die Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. 
Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem 
Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kunden-
konto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar oder 
durch vier teilbar sein und in sechs/ vier aufeinanderfolgenden Wochen ge-
schalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten 
Ausgaben sind für Sie kostenlos. Bitte Aktionscode P-2020-05 bei der Anzei-
genbestellung angeben.

4 + 2 = 6

3 + 1 = 4
oder

SICHERN SIE 

SICH JETZT 

IHREN RABATT!

Bitte Aktionscode 

P-2020-05* angeben. 

Aufgrund der aktuellen Lage können Sie unsere  
„Wir sind für Sie da!“ - Aktion nutzen. 

10 % Rabatt auf Ihre nächste Anzeigenschaltung in KW 17 bis 19. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.primo-stockach.de. 





Durch 
clevere Ideen 
Raum 
schaffen

Eine Garderobe, die überall passt!

SCHREINEREI LÖHLEGmbH
Zollerstraße 2 | D-78567 Fridingen
Tel. 07463/9 73 33
www.schreinerei-loehle.de

Ein blumiges Dankeschön zum Muttertag
Sonderöffnungszeiten zum Muttertag:
Samstag, 09. Mai von 8.00 bis 14.00 Uhr
Sonntag, 10. Mai von 9.00 bis 12.00 Uhr

Damit es nicht zu längeren Wartezeiten kommt, haben wir 
viele besondere Sträuße, Schalen und sonstige Arrangements 

für Sie vorbereitet. 
Im Geschäft bitte an den Sicherheitsabstand und Mundschutz zu Ihrer

und unserer Sicherheit denken! Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Auf Ihren Besuch freut sich das Team der Gärtnerei und Floristik Rees

in Wehingen.
Bahnhofstr. 10
78564 Wehingen
Tel. 07426 1262
Fax 07426  51558
Privat 07424 85765



Die Metzgerei vor der Haustür☺
immer jeden Freitag mit unserem WALK-MOBIL in:

Fridingen a.D., Gartenstraße 11 beim Bettinger
von 14.30 bis 15.00 Uhr

Buchheim, Donautalstraße 6 bei Frey’s im Hof
von 15.10 bis 15.30 Uhr

Neuhausen Ob Eck, Siemensring 
ab 10.30 Uhr 3 Haltestellen bis 11.15 Uhr beim Autohaus Schaz

Abholservice für Mittagstisch
Sonntag bis Freitag, Vorbestellung bis 10 Uhr 
sonntags nach Karte unter www.parkrest.de  

Samstag Ruhetag 



Seit über 25  Jahren mit Fun + Teamwork erfolgreich!!! 

Fahrschule
Sieghart Krist
Homepage: www.fahrschule-krist.de
Tel. 07463/991800
Theorieunterricht: Mo. + Mi. jeweils 18.30 Uhr
Anmeldung und Info jederzeit möglich.
Scheffelstraße 9 - 78570 Mühlheim





Angebot zum Wochenende:
Schweinekoteletts                              100 g  0,99 €
Hals-Koteletts                                            100 g  0,99 €
Fleischkäse fein                                      100 g  1,09 €
Grillwürste ohne Haut                        100 g  1,09 €
Heute:  ab 900 Uhr:   Kesselfleisch 
             ab 1600 Uhr:  Schnitzel, Cordon bleu, Grillbauch, 
                                       Hähnchenkeulen, Fleischküchle, 
                                       Fleischkäse, Schweinehalssteak, 
                                       Rückensteak, Grillschnecken

Irndorf • Johannesstraße 3 
EU-Zertifizierter Schlachtbetrieb

Tel. 07466-2 65 • Fax 07466-15 73 • Mobiltelefon 0171-9 14 77 94 

Metzgerei Rainer Steidle

Fleisch u. Wurst-Qualität erster Güte

Flaschengas Vertriebsstelle Frick 
Tausch + Verkauf von 

Camping- und Pfandflaschen
in 5 und 11 Kilo Flaschen 

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 1730 bis 2000 Uhr Sa. 800 bis 2000 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung

Tel. 07463/9952328 oder 0173/9753440 


